
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich habe heute eine Klarstellung der Bildungsdirektion Wien betreffend die beiden Punkte 

 

• Aufsteigen mit einem „Nicht genügend“ 

und 

• Höchstdauer des Schulbesuchs 

 

erhalten. Die „Corona-Regeln“ in Bezug auf das automatische Aufsteigen mit einem „Nicht 

genügend“ wie auch die Verlängerung der Höchstdauer des Schulbesuchs sind mit Ende des 

letzten Schuljahres ausgelaufen. 

Künftig gelten §25 und §32 SCHUG wieder ohne Zusatzregelung. 

Konkret heißt das, dass 

 

• für das Aufsteigen mit einem "Nicht genügend" ein entsprechender Beschluss der 

Klassenkonferenz notwendig ist und ein Aufsteigen NICHT wie im Schuljahr 2020/21 

automatisch möglich ist 

und 

• die Höchstdauer des Schulbesuchs NICHT um ein zusätzliches Jahr verlängert wird, 

wenn das Schuljahr 2021/22 wiederholt werden muss. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Fegerl 

(Provisorische Leiterin) 

 


